
Gemeinde Oberndorf a. Lech      Wasserzweckverband 
    der Oberndorfer Gruppe 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Wichtiger Hinweis für alle Bauherren : 
 
 

In dieser Heftung befinden sich 
 

wichtige Informationen 
 

und 
 

Antragsformulare 
 

für Wasser, Kanal und andere 
baurechtliche Erfordernisse 

 
 
 

Wir bitten um Beachtung! 
 
Gemeinde Oberndorf a. Lech  
 
und 
 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Oberndorfer Gruppe 
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Baubeginnsanzeige
Der Bauherr hat den Ausführungsbeginn genehmigungspflichtiger Vorhaben und die Wiederaufnahme der Bauarbeiten nach
einer Unterbrechung von mehr als sechs Monaten mindestens eine Woche vorher der Bauaufsichtsbehörde schriftlich mitzuteilen
(Art. 68 Abs. 7 BayBO). Dies gilt auch für Vorhaben, die unter das Genehmigungsfreistellungsverfahren (Art. 58 BayBO) fallen
und für die Beseitigung baulicher Anlagen (Art. 57 Abs. 5 BayBO).

(Art. 68 Abs. 5 BayBO)

Vorhaben
Genaue Bezeichnung des Vorhabens

Baugrundstück
Gemeinde

Straße, Hausnummer

Gemarkung

Tag des Baubeginns / Wiederaufnahme:

Flur-Nr.

Verwaltungsgemeinschaft

Gemeindeteil

2.

3.

An Nr. im Bau- / Abgrabungsantragsverzeichnis
der unteren Bauaufsichtsbehörde

Eingangsstempel der unteren
Bauaufsichtsbehörde

(untere Bauaufsichts- / Abgrabungsbehörde)

Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen

Anlage 7

Fax

Fax

E-Mail

Antragsteller / Bauherr

E-Mail

Straße, Hausnummer PLZ, Ort

des Antragstellers / Bauherrn

Telefon (mit Vorwahl)

PLZ, Ort

Vorname

Straße, Hausnummer

Name

Telefon (mit Vorwahl)

Vorname

Vertreter

Name

1.



Berufsbezeichnung

LandListen- / Architektennummer

E-Mail

PLZ, Ort

Eine Bescheinigung des Standsicherheitsnachweises durch einen Prüfsachverständigen liegt bei.
(Bauvorhaben nach Art. 62 Abs. 3 Satz 1 BayBO)

4.3

4.2

Berufsbezeichnung

Straße, Hausnummer

FaxTelefon (mit Vorwahl)

Fax

LandListen- / Architektennummer

E-Mail

Name Vorname

Telefon (mit Vorwahl)

Straße, Hausnummer PLZ, Ort

Datum, Unterschrift des Erstellers des Standsicherheitsnachweises

Eine Prüfung des Standsicherheitsnachweises ist nicht erforderlich.
(Bauvorhaben nach Art. 62 Abs. 3 Satz 2 BayBO)

VornameName

Prüfsachverständiger für Standsicherheit

Eine Prüfung des Standsicherheitsnachweises ist nicht erforderlich; die Bestätigung des Tragwerksplaners über die
Prüffreiheit nach dem Kriterienkatalog gemäß Anlage 2 der BauVorlV (s. Anlage 1a) liegt bei.

4.1 Ersteller des Standsicherheitsnachweises

Standsicherheitsnachweis4.
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Eine Bestätigung der Standsicherheit des Gebäudes, an das das zu
beseitigende Gebäude angebaut ist, durch einen qualifizierten Tragwerksplaner liegt vor.
(vgl. 5.3 der Beseitigungsanzeige)

(Art. 57 Abs. 5 Satz 3)

Beseitigung4.4



Bestimmung des Verantwortlichen für die Bauausführung (Anlage 6)

Bescheinigung Brandschutz I (Anlage 11)

Bescheinigung Standsicherheit I (Anlage 9)

Kriterienkatalog gemäß Anlage 2 der BauVorlV (Anlage 1a)

Antragsteller / Bauherr

Vertreter

5. Brandschutznachweis

Ersteller des Brandschutznachweises5.1

Eine Bescheinigung des Brandschutznachweises durch einen Prüfsachverständigen liegt bei.
(Bauvorhaben nach Art. 62 Abs. 3 Satz 3 BayBO)

Prüfsachverständiger für Brandschutz

Name Vorname

Datum, Unterschrift des Erstellers des Brandschutznachweises

PLZ, OrtStraße, Hausnummer

Telefon (mit Vorwahl)

Vorname

Datum, Unterschrift

Name

E-Mail

Listen- / Architektennummer Land

Fax

Telefon (mit Vorwahl) Fax

Straße, Hausnummer

Berufsbezeichnung

5.2

5.3

PLZ, Ort

E-Mail

Listen- / Architektennummer Land

Berufsbezeichnung

Anlagen6.

Unterschrift7.
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Abnahme Kanalanschluss 
 
Nach Errichtung des Kanalanschlusses ist dieser vor Verfüllung 
zwingend abzunehmen! Der Antrag zur Abnahme ist telefonisch, 
mindestens 1 Woche, vorher an den Bauhof der Gemeinde 
Oberndorf a. Lech zu richten, Tel: 01 71 / 80 40 95 3 
Dieses Abnahmeblatt ist zur Abnahme vorzulegen!  
 
1. Abnahmeblatt Kanalanschluss 

 
 

Baugrundstück :    Oberndorf 
     Eggelstetten 
     Flein 
 
    Straße: ....................................................................... 
 
    Hausnummer: ................ 
 
Bauherr:  
 
Name, Vorname :  ..................................................................................... 
 
Straße, Hausnummer: ..................................................................................... 
 
PLZ, Ort:   ..................................................................................... 
 
 
 
Im oben genannten Baugrundstück wurde heute durch  
 

 den Bauhof der Gemeinde Oberndorf   
 

 die Baufirma 
 
Name: ...............................................................................  

 
Straße: .............................................................................. 

 
Ort:  ................................................................................. 
 
Verantwortlicher Bauleiter: ............................................................................  
 

ein Kanalanschluss 
 

 im Freispiegel 
 

 im Vakuumsystem   neu errichtet  ergänzt. 
-weiter auf der Rückseite!- 



Der Anschluss an das Kanalsystem der Gemeinde erfolgte wie folgt:  
 
Leitungsmaterial:   .......................................................................... 
 

mit Anschlussleitung  ............................................ 
 

mit Anschluss an die Gemeindekanalisation  ........................  
 
 

 
 

       
 

       
 

  
 
 
 
Hierbei wurde festgestellt: 
 

 keine Mängel 
 

 folgende Mängel, die baldmöglichst zu beseitigen sind : 
 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
 
Nach Beseitigung der Mängel ist der Anschluss erneut abzunehmen!  
 
 
 
Oberndorf a. Lech, den ........................... 
 
 
 
 
....................................................................................... 
Unterschrift des abnehmenden Bauhofmitarbeiters 
 
 

2. Zur Bauakte in der Gemeindeverwaltung 
 
 
 
 
 
 

  

       

Die Abnahme des Anschlusses erfolgte nach Abschluss der Arbeiten durch:2. 

       

..............................................................................................................................

Bauhofleiter der Gemeinde (01 71 / 8 04 09 53) , 



Antrag für einen Hausanschluss 
 

 

    

 
Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Oberndorfer Gruppe 
Eggelstetter Str. 3a 
86698 Oberndorf 
 
 

   

  

  

  

  
 
 

    

Rückfragen an: Telefon / Mobil: Telefax: E-Mail: 

  
 

0 90 90/96 95-98 wasserzweckverband@oberndorf-am-lech.de 

Hiermit beantrage ich die Herstellung eines   

 Hausanschlusses durch den Wasserzweckverband ab dem:        

 Mehrspartenhausanschlusses durch die LEW ab dem:        

Bauherr: 

 

Baustelle: 

 

Name:        Strasse:       

Strasse:        PLZ/Ort:       

PLZ/Ort:        Flurnr.:       

Telefon:       
 

Gemarkung:       

 

 

Der Antrag für den Hausanschluss muss mind. 1 Woche vor Termin beim 
Wasserzweckverband vorliegen ! 
 

 
        

Ort, Datum   Unterschrift 

 
 

Frau Herold
0 1 55 / 60 42 89 77
0 90 90 /96 95-83

mailto:Wasserzweckverband@oberndorf-am-lech.de


Antrag für den Einbau eines 
       Wasserzählers 
 

 

    

 
Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Oberndorfer Gruppe 
Eggelstetter Str. 3a 
 
86698 Oberndorf 
 
 

   

  

  

  

  
 
 

    

Rückfragen an: Telefon / Mobil: Telefax: E-Mail: 

   
 

0 90 90/96 95-98 wasserzweckverband@oberndorf-am-lech.de 

Hiermit beantrage ich den Einbau meines Wasserzählers ab dem:       

 

Bauherr: 

 

Baustelle: 

 

Name:        Strasse:       

Strasse:        PLZ/Ort:       

PLZ/Ort:        Flurnr.:       

Telefon:       
 

Gemarkung:       

 

 

Der Antrag für den Einbau des Wasserzählers muss mind. 1 Woche vorher 
eingereicht werden! 
 

 
        

Ort, Datum   Unterschrift 

 
 

Frau Herold

01 55 / 60 42 89 77
0 90 90 /96 95 83

mailto:Wasserzweckverband@oberndorf-am-lech.de


Antrag zum Bezug von Bauwasser 
 

 

    

 
Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Oberndorfer Gruppe 
Eggelstetter Str. 3a 
86698 Oberndorf 
 
 

   

  

  

  

  
 
 

    

Rückfragen an: Telefon / Mobil: Telefax: E-Mail: 

  
   

0 90 90/96 95-98 wasserzweckverband@oberndorf-am-lech.de 

Hiermit beantrage ich den Bezug von Bauwasser ab dem:        

 

Bauherr: 

 

Baustelle: 

 

Name:        Strasse:       

Strasse:        PLZ/Ort:       

PLZ/Ort:        Flurnr.:       

Telefon:       
 

Gemarkung:       

 

 

Der Antrag für den Bezug von Bauwasser muss mind. 1 Woche vor Termin beim 
Wasserzweckverband vorliegen! 
 

 
  
      

  

Ort, Datum   Unterschrift 

 
 

Frau Herold
01 55 / 60 42 89 77
0 90 90 /96 95-83

mailto:Wasserzweckverband@oberndorf-am-lech.de


 

 

Anzeige der Nutzungsaufnahme 
 
 
An die 
Gemeinde Oberndorf a. Lech 
Eggelstetter Str. 3 
86698 Oberndorf a. Lech 
 
 
 
1. Bauherr 
Name 

 
Vorname/n Telefon 

 

Straße, Hausnummer 

 
 

PLZ, Ort 

 
2. Bauvorhaben 
Genaue Bezeichnung des Vorhabens 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. und Datum der Baugenehmigung 
 
 

 
3. Baugrundstück 
Gemarkung Flur-Nr. 

 
 

Gemeinde Oberndorf a. Lech Straße, Hausnummer 
 
 

 
4. Tag der Nutzungsaufnahme 
 
Tag der Nutzungsaufnahme 
 
 
 

 

 
 
 
 
5. Unterschrift Bauherr 
 
Ort, Datum 
 
 

Unterschrift des/r Bauherr/en 
 
 
 

 



Bautafel
Diese Bautafel ist auf die Dauer der Bauausführung an der Baustelle so anzubringen,
daß sie von der öffentlichen Verkehrsfläche aus gut sichtbar ist! (Art. 9 Abs. 3 BayBO)

Art des Bauvorhabens:

Bauherr:

Entwurfsverfasser:

Das Bauvorhaben
wurde bauaufsichtlich
genehmigt mit
Bescheid des/der

Errichtung

Änderung Gemarkung:

Flur-Nr.:

vom: Nr.:

Telefon:

PC-Formulare Bauantrag Bayern (6/2012) © Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Postfach, 80289 München, Telefon (089) 2183-7222, Telefax (089) 2183-7620

Abbruch

Die Genehmigungsfreistellung ist erfolgt.



Gemeinde Oberndorf a. Lech      Wasserzweckverband 
    der Oberndorfer Gruppe 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

  
 

  
 

    
 

 
 
 
 
 
Gemeinde Oberndorf a. Lech 

 
 

Anschlusses auf Kosten des Bauherrn verlangt werden!
Sofern die Benachrichtigung unterbleibt, kann das Freilegen des 

für Eggelstetten und Flein Herrn Amann (Tel.: 0151 403 74 323).b)
für Oberndorf des Bauhofes ( Tel. 01 71 / 80 40 953)a)

dringend um zeitgerechte Benachrichtigung
nach Fertigstellung von der Gemeinde abgenommen wird! Wir bitten 
Ferner weisen wir darauf hin, dass Ihr Hausanschluss an das Kanalnetz 

Anschluss zeitgerecht erstellt werden.
Nur bei rechtzeitiger Terminvereinbarung kann der gewünschte 

Bauwasseranschlusses vereinbart.
42 89 77 oder 0 90 90 / 96 95 83 ) einen Termin zur Herstellung des 
Wasserzweckverband der Oberndorfer Gruppe telefonisch ( 01 55 / 60 
rechtzeitig, d.h. mindestens 1 Woche vor Bedarf, beim 
Wir bitten dringend um Beachtung, dass Ihre bauausführende Firma 

Wichtiger Hinweis für alle Bauherren :
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Das neue Wirtschaftsportal des
Landkreises Donau-Ries für
unsere Bürgerinnen und Bürger

Möchten Sie lhren Garten anlegen, lhr Bad renovieren, lhre Wohnung tapezieren
oder ein Haus bauen?
Dann holen Sie sich von den Unternehmen unseres Landkreises ein Angebot ein.

Gehen 5ie auf die Landkreis-Homepage www.donau-ries.de

Wählen Sie den Menüpunkt
»Wirtschaftsportal«

Klicken Sie dann den Menüpunkt
» Private Ausschreibungen« an

Dann tragen Sie lhre
Ausschreibung in das
Formular ein

Alle Unternehmen der
betreffenden Branche,
die i m Wi rtschaftsportal
Mitglied sind, erhalten
jetzt automatisch lhre
Ausschreibu ng u nd können
ein Angebot abgeben.



Meldebogen für die gesetzliche Unfallversicherung
Bauherr bzw. Bauherrengemeinschaft

Anrede Herr Frau Firma Titel

Name

Vomame

Ofisteil

Straße

PLZ Ort

Vorwahl Tel. Fax

Mitglied einer Berufsgenossenschaft? Ja Welche?

MitbaUhgff€fl (bei mehr als 2 Mitbauherren sind diese auf einem weiteren Blatt zu benennen)

Name

Vorname

Straße

PLZ

Verwenden Sie bitte beim Ausfüllen nur Grossbuchstaben. Bitte deutlich
und in Blockschrift scheiben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

Mitglieds-Nr.

Nr.

Nr.

Ort

Name

Vorname

Straße

PLZ

Bauvorhaben

Beschreibung

umbauter Raum
(ca. in cbn)

PLZ

Ja Nein

Nr.

oft

Ofi

Ab wann werden Helfer beschäftigt?
(Tag.Monat.Jah.)

Baubeginn
(Monat/Jahr)

voraus. Ende
(Monat/Jahr)

Nein Falls ja, ist der Bewilligungsbescheid in
(einschl. Familienangeh.) beschäftigt und wie hoch ist der

Wert
(in Euro)

Ort. Datum

Baukosten
(ca. in Euro)

I
/

Wurden öffentl. Mittel (Baudarlehen im 1. Förderungsweg oder Mittel
nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Wohnraumförderungsgeseizes) bewilligt? Ja
Werden Eigenbauarbeiten durchgeführt? Falls ja, ab wann werden Helf-er

Kopie vorzulegen.
Wert der Eigenbauarbeiten?

Ausführung der Bauarbeit€Il durch Unternehmer (vollst. Anschrift des Untemehmers angeben)
in Eigernegie

neln evtl

Beton- und Maurerarbeiten

Zimmererarbeiten

Installation von Gas/Wasser

Installation von Licht und Kraft

Schreiner- und Glaserarbeiten

Bodenlegerarbeiten

Fiiesenlegerarbeiten

Handlangerarbeiten

Verputzarbeiten innen u. außen

3170 - 06.2010

Ilnterschrift des B auherren



I BERUFSGENOSSENSCHAFT DER BAUWIRTSCHAFT, GESETZLICHE UNFALLVERSICHERUNG
LORISTRASSE 8, 80335 MUNCHEN

Meldebogen für die gesetzliche Unfallversicherung

Allgemeine Erläuterungen zur Anmeldepflicht von in Eigenarbeit nicht gewerbsmäßig ausgeführten Bauarbeiten.
Nähere Einzelheiten bitten wir dem "Merkblatt für Bauherren" zu entnehmen.

Die gesetzliche Unfallversicherung ist eine Pflichtversicherung gegen Arbeitsun-
fälle. Sie erstreckt sich in der Regel auf alle Personen (auch auf Nachbarn, Be-
kannte, Verwandte), die der Bauherr zur Durchführung von Bauarbeiten gegen Ar-
beitsentgelt beschäftigt oder unentgeltlich heranzieht oder tätig werden läßt.
Der Bauherr und sein Ehegatte können sich als Unternehmer der Bauarbeiten
freiwillig versichern. Es bedarf hierzu eines formlosen schriftlichen Antrags. Wei-
tere Auskünfte erteilt die Berufsgenossenschaft auf Anfrage.

Der Bauherr hat den Meldebogen ausgefüllt einzusenden, sobald er selbst zur
Durchführung von Bauarbeiten versicherte Personen (siehe oben) beschäftigt,
heranzieht oder tätig werden läßt. Dies gilt auch, wenn es sich bei den Fach- oder
Hilfskräften um Arbeiter eines gewerblichen (Bau-) Unternehmers handelt, die au-
ßerhalb ihres Arbeitsverhältnisses (2.B. an arbeitsfreien Tagen) von dem Bau-
herrn beschäftigt werden.

Aufgabe der gesetzlichen Unfallversicherung ist es, mit allen geeigneten Mitteln Ar-
beitsunfälle und Berufskrankheiten sowie arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu
verhüten, nach Eintritt von Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten die Gesundheit
und die Leistungsfähigkeit der Versicherten mit allen geeigneten Mitteln wiederher-
zustellen und sie oder ihre Hinterbliebenen durch Geldleistungen zu entschädigen.
lnsbesondere kann die Unfallverhütung nur wirkungsvoll durchgeführt werden, wenn
die nicht gewerbsmäßigen Eigenregie-Bauarbeiten unverzüglich der Berufsgenos-
senschaft gemeldet werden. Auf Anforderung werden kostenlos die Unfallverhü-
tungsvorschriften und andere Hinweise auf geeignete Unfallverhütungsmaßnahmen
zugesandt.

Der Meldebogen ist binnen einer Woche nach Beginn der Bauarbeiten, zu denen
der Bauherr selbst Fach- oder Hilfskräfte beschäftigt oder heranzieht, einzusenden
(§ 192 Abs. 1 SGB Vll).

Der Meldebogen ist der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft,80267 München,
zu übersenden. Das unten aufgedruckte Anschriftfeld ist für die Verwendung in Fen-
sterkuverts geeignet.
Die Berufsgenossenschaft übersendet dann dem Bauherrn die für den Versicherten-
und Lohn- (Arbeits-) nachweis vorgesehenen Vordrucke.

Jeder Bauherr, der zur Durchführung von Bauarbeiten Fach- oder Hilfskräfte be-
schäftigt oder heranzieht, ist insoweit selbst Unternehmer (§ 121 Abs. 1, § 136 Abs.
3 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch -SGB Vll-). Er hat den Gegenstand und die
Art der Bauarbeiten, die Zahl der dabei tätigen Personen und den Beginn der
Bauarbeiten der Berufsgenossenschaft anzuzeigen (§ 192 Abs. 't SGB Vll). Wer
dieser Pflicht vorsätzlich oder fahrlässig nicht nachkommt, begeht eine mit Geldbu-
ße bedrohte Ordnungswidrigkeit (§ 209 Abs. 1 Nr. 8 SGB Vll).
Die darüber hinaus von uns erbetenen Auskünfte sind für die Prüfung der Zustän-
digkeit und für die Festsetzung der Beiträge erforderlich (§ 192 Abs.5 SGB Vll).

Bitte bedienen Sie sich zur Erfüllung lhrer gesetzlichen Anzeigepflicht dieses Melde-
bogens.

Arbeitsunfälle sind der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft binnen drei Tagen
mit dem hierfür vorgesehenen Vordruck (Unfallanzeige) anzuzeigen. Die Berufsge-
nossenschaft sorgt dann für die Heilbehandlung des Versicherten und gewährt die
sonst noch gesetzlich festgelegten Entschädigungsleistungen (2. B. Verletztengeld,
Unfallrente)' 

Bitre wenden

Versicherter
Personenkreis

ln welchen Fällen
ist der Meldebogen
auszufüllen und ein-
zusenden?

Warum ist der Melde-
bogen einzusenden?

Wann ist der Melde-
bogen einzusenden?

Wohin ist der Melde-
bogen zu senden?

Hinweis auf die
gesetzlichen Melde-
vorschriften gemäß
§ 67 a Abs. 3 des
Zehnten Buches Sozial-
gesetzbuch (SGB X)

Anzeige von
Arbeitsunfällen

An

BG BAU
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

80267 München
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Berufsgenossenschaft
der Bauwirtschaft

Der Eigenbauunternehmer hat gegenüber der Berufsgenossen-
schaft alle Verpflichtungen eines Unternehmers. lnsbesondere
hat er

- die Bezeichnung des Bauvorhabens (Baugegenstand),
- dieBaustellenanschrift,
- den Baubeginn und das Bauende,
- die geleistete Arbeitsstunden der bei den

Eigenbauarbeiten mithelfenden Personen,
- die Namen der beauftragten gewerbsmäßigen Unter-

nehmen

anzugeben.

Hinsichtlich der durch Hilfskräfte geleisteten Stunden kann die
Berufsgenossenschaft eine Schätzung vornehmen (§ 165 SGB
Vll), sofern keine, nicht rechtzeitige oder nur unvollständige
Angaben gemacht werden. Die Berufsgenossenschaft setzt
fachkundige Betriebsprüfer ein, die bei Verstoß gegen die
Meldeverpflichtung das Bauvorhaben besichtigen und die
Angaben im Wege der Schätzung feststellen.

Bei Verstößen gegen die Melde- oder Nachweispflicht kann ein
Bußgeld bis zu 2.500 EUR verhängt werden.

Der Eigenbauunternehmer ist ferner verpflichtet,

- die Unfallverhütungsvorschriften zu beachten (siehe dazu
Nr. 11),

- den durch die Berufsgenossenschaft festgesetzten Beitrag
zuzahlen (siehe dazu Nr. 10) und
Arbeitsunfälle zu melden (siehe dazu Nr. 9)

Mer§«b§att f{3 n &eax hxerrem
G*setz§iclie UnfallvorsirFrerlrns für bei ßauanbeiten besehäftigte Personen

Allgemeines a Pflichten des Bauherrn+ alsEigenbauunternehmer

Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft ist Träger der
gesetzlichen Unfallversicherung. Sie erfasst alle gewerbs-
mäßigen und nicht gewerbsmäßigen Unternehmer, die
Bauwerke des Hoch- und Tiefbaus bzw. Teile davon errichten,
umbauen, instand halten, ausbessern, modernisieren oder
abbrechen einschließlich der hierfür notwendigen Vorbereitungs-
und Nebenarbeiten.

Eine private Haftpflicht- oder Unfallversicherung befreit
nicht von der gesetzlichen Unfallversicherung.

rr Der Bauherr als Unternehmer nichtI gewerbsmäßiger Bauarbeiten

Bauherr ist, wer auf seine Verantwortung eine bauliche
Maßnahme vorbereiteUausführt oder vorbereiten/aus-
führen lässt. Bauherr ist dabei in der Regel derjenige, dem die
Baugenehmigung erteilt wird und/oder im Grundbuch als
Eigentümer des Grundstücks eingetragen ist. Führt der Bauherr
einzelne oder alle Bauarbeiten mit oder ohne Einsatz von
Hilfskräften selbst aus (dazu gehören u. a. Familienangehörige
sowie Bekannte, Nachbarn und Kollegen), so ist der Bauherr
Unternehmer nicht gewerbsmäßiger Bauarbeiten
(Eigenbauunternehmer) und hat alle Verpflichtungen eines
Unternehmers gegenüber der Berufsgenossenschaft der
Bauwirtschaft zu erfüllen (siehe dazu Nr. 4). Für die Dauer der
nicht gewerbsmäßigen Bauarbeiten gehört der Bauherr der
zuständigen Berufsgenossenschaft an
(§ 136 Abs. 1 Sozialgesetzbuch - SGB - Vll).

3 Was sind Bauarbeiten?

Bauarbeiten sind alle Arbeiten, die in unmittelbarem
Zusammenhang mit der Baumaßnahme siehen.

Hierzu zählen Arbeiten zum Neu-, Um-, Aus- oder Anbau,
insbesondere Maurer-, Zimmerer-, Dachdecker-, Verputzer-,
Installations-, Schreiner-, Maler-, Fliesen- und Bodenleger-
arbeiten.
Hierunter fallen auch Abbruch-, Erd- und Bodenkultivierungs-
arbeiten. Als Eigenbauarbeiten sind auch die Arbeitsleistungen
zur Erschließung und Kultivierung des Geländes sowie
Herrichtung der Wirtschaftsanlagen anzusehen.

Grundsätzlich sind alle Personen, die der Bauherr als (abhän-
gige) Hilfskräfte in arbeitnehmerähnlicher Form zu den Eigen-
bauarbeiten heranzieht, gleichgültig, ob sie kurz- oder
langfristig, gegen Entgelt oder unentgeltlich beschäftigt werden,
kraft Gesetzes gegen Arbeitsunfall versichert. Zu diesen Hilfs-
kräften gehören auch mithelfende Familienangehörige,
Verwandte, Bekannte, Nachbarn und Kollegen.

E Versicherte Personen
\, beiEigenbauarbeiten
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,,Mini-Jobber", die der Bauherr bei den Bauarbeiten beschäftigt,
gehören ebenfalls grundsätzlich zum versicherten
Personenkreis. Unabhängig von einer evtl. bestehenden
Meldepflicht bei der Minijobzentrale in Essen sind die
geleisteten Arbeitsstunden nachweis- und somit
beitragspflichtig (siehe dazu Nr. 10).

Bei Helfern, die im Rahmen einer kurzfristigen Gefälligkeits-
leistung oder als unternehmerähnliche Personen tätig werden,
kann dieser Versicherungsschutz in Ausnahmefällen aus'
geschlossen sein. Eine Entscheidung über den Versiche-
rungsschutz dieser Personengruppen kann nur in Kenntnis der
tatsächlichen Verhältnisse und gesamten Umstände der
Mithilfe getroffen werden.

Ausgenommen von dem gesetzlichen Versicherungs'
schutz durch die BG BAU sind der Bauherr selbst und sein
Ehegatte (siehe dazu Nr. 6).

Wegeunfälle = Unfälle, die sich auf dem Weg zu und von der
Baustelle ereignen.

8.2 Leistungen

Der Versicherungsschutz umfasst nach den gesetzlichen

Bestimmungen alle Leistungen für

- Heilbehandlung
- Maßnahmen zur Erleichterung der Verletzungsfolgen
- Arbeits- und Berufsförderung

Unabhängig hiervon sind Geldleistungen an den Verletzten
oder an Hinterbliebene zu zahlen. Die Geldleistungen richten
sich bei mithelfenden Personen nach dem Arbeitseinkommen
in den letzten zwölf Kalendermonaten vor dem Monat, in dem
der Unfall eingetreten ist (Jahresarbeitsverdienst).

Sachschäden und Ansprüche auf Schmerzensgeld deckt die
gesetzliche Unfallversicherung nicht ab.

I Meldung von Arbeitsunfällen

Arbeitsunfälle, die bei Bauarbeiten beschäftigte Personen
erleiden, sind innerhalb von drei Tagen der Berufsgenossen-
schaft mit der vorgeschriebenen Unfallanzeige zu melden, falls
der Unfall eine Arbeitsunfähigkeit von voraussichtlich mehr als

drei Tagen zur Folge hat. Diese Vordrucke erhält der Bauherr
von der Berufsgenossenschaft auf Anfrage.

Tödliche Arbeitsunfälle und solche, bei denen mehr als drei
Personen verletzt wurden, sind der Berufsgenossenschaft
unverzüglich anzuzeigen (§ 55 der Satzung).

I Q eeitrase

Der Beitrag für Versicherte bei nicht gewerbsmäßigen Bauar-
beiten ergibt sich aus den zu berücksichtigenden Arbeitsent-
gelten, der Gefahrklasse für nicht gewerbsmäßige Bauarbeiten,
dem Beitragsfuß des letzten Umlagejahres (§ 167 i. V. m. §
157 Abs. 2 Satz 2 SGBVII) und dem Beitragsanteil fÜr den

internen Lastenausgleich (§§ 176 Abs.'1 Nr' 2, 153 Abs.4
SGB Vll, §§ 26 a, 57 Abs. 1 der Satzung).

1O.1 Arbeitsentgelt

Das für die Berechnung der Beiträge maßgebliche Arbeltsent-
gelt wird nach der Zahl der von den Versicherten für die nicht
gewerbsmäßige Bauarbeit geleisteten Arbeitsstunden berech-
net. Als Entgelt für eine Arbeitsstunde wird seit 01.01.2009 der
3000. Teil der Bezugsgröße bestimmt (§ 156SGBVll, § 57

Abs. 2 Satz 2 der Satzung). Dies gilt auch bei unentgeltlicher
Tätigkeit.

gBG BAU

Während die bei den Bauarbeiten mithelfenden Personen
grundsätzlich kraft Gesetzes gegen Arbeitsunfälle versichert
sind, kann dem Bauherrn bzw. seinem Ehegatten Versiche-
rungsschutz nur auf Antrag gewährt werden. Bei Bedarf ist ein

schriftlicher Antrag formlos zu stellen. Die für die freiwillige
Versicherung maßgebende Vorschrift entnehmen Sie bitte dem
Auszug aus der Satzung (siehe dazu Nr. 12).

A FreiwilligeVersicherungL, des Bauherrn und seines Ehegatten

-, Versicherungsschutz und Zuständigkeit bei
/ Bauvorhaben, für die Fördermittel nach dem

Wohnraumförderungsqesetz bewilli gt sind

Bei Bauvorhaben, für die Fördermittel zur Schaffung von Wohn-
raum im Sinne der Wohnraumförderungsgesetze des Bundes
oder der Länder (WoFG) bewilligt wurden, besteht für alle im
Rahmen der Selbsthilfe unentgeltlich mithelfenden Personen
einschließlich des Bauherrn und des Ehegatten grundsätzlich
beitragsfreier gesetzlicher Unfallversicherungs-schutz nach § 2
Abs. 'l Nr. 16 SGBVll. Die beitragsfreie Versicherung bei

sozialer Wohnraumförderung kann nur durch Vorlage des
Bewilligungsbescheides bei der BG BAU geprüft und ggf.

festgestellt werden.

Diesen Unfallversicherungsschutz gewähren die zuständigen
Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand (Unfallkassen).

Die Gewährung anderer Fördermittel, Aufwendungsdarlehen
oder Mittel, die durch einen öffentlichen Kreditgeber zur Verfü-
gung gestellt werden, begründet keine beitragsfreie gesetzliche
Unfallversicherung.

I VersicherungsschutzundLeistungen

8.1 Versicherungsschutz

Versicherungsschutz wird gewährt für

Arbeitsunfälle -- Unfälle, die eine versichefte Person in
ursächlichem Zusammenhang mit einer versicherten Tätigkeit
erleidet,

und für
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Die von der Bundesregierung für das Kalenderjahr 2010
festgelegte maßgebliche Bezugsgröße beläuft sich auf 30.660
EUR (West) und 26.040 EUR (Ost). Entsprechend beträgt das
fiktive Arbeitsentgelt für eine geleistete Arbeitsstunäe im
Bauzeitraum 2010 bei nicht gewerbsmäßigen Bauarbeiten
10,22EUR im alten Bundesgebiet und 8,68 EUR in den neuen
Bundesländern.

10.2 Gefahrklasse

Nach § 157 Abs. 2 Satz 2 SGB Vll und dem Gefahrtarif unserer
Berufsgenossenschaft gilt für nicht gewerbsmäßige Bau-
arbeiten eine einheitliche Gefahrklasse von 44,7.

10.3 lnternerLastenausgleich

Die BG BAU hat einen Solidarausgleich zwischen ihren
eigenen, unterschiedlich belasteten Gewerbezweigen (inkl.
nicht gewerbsmäßige Bauarbeiten) durchzuführen, damit eine
Entlastung durch andere Unfallversicherungsträger (= externer
Lastenausgleich) erfolgen kann. Die Beiträge werden ohne
Berücksichtigung der Gefahrklassen in den Unternehmen (inkl.
Unternehmer nicht gewerbsmäßiger Bauarbeiten) umgelegt
(§ 153 Abs. 4 SGB Vll), also nur über die maßgebiictren
Entgelte berechnet.

10.4 Beiträge für Hitfskräfte

Die Beitragsberechnung können Sie anhand des folgenden
Beispiels für den Bauzeitraum 2010 nachvollziehen:

Geleistete Helferstunden: 'l 00
Fiktives Arbeitsentgelt (1e Std.): 10,22 EUR (West)

8,68 EUR (Ost)
Beitragssatz: 1g,3B7S%

100 x10,22 x 19,3875% = i98,14 EUR Beitrag (West)
100 x 8,68 x 19,3875% = 168,28 EUR Beitrag (Ost)

Der Mindestbeitrag beträgt 100,00 EUR.

10.5 Beiträge für die Versicherung des Bauherrn
und/oder des Ehegatten

Der Beitrag für die freiwillige Versicherung beträgt für 2010
bundesweit

jährlich 5.944,21 EUR (monaflich 495,35 EUR).

lnsbesondere wird auf Folgendes hingewiesen:

Der Unternehmer hat bei Bauarbeiten den Beschäftigten
geeignete persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung zu
stellen, z. B. Schutzhelme, Sicherheitsschuhe.

Bei Erdarbeiten sind Erd- und Felswände so abzuböschen oder
zu verbauen, dass Beschäftigte nicht durch Abrutschen der
Massen gefährdet werden können. Dabei ist zu beachten, dass
die Standsicherheit während aller Bauzustände gewährleistet
ist, die Standsicherheit benachbarter baulicher Anlagen
erhalten bleibt und das Betreten der Baugruben/Gräben erst
nach Sicherstellung der Standsicherheit der Wände erlaubt ist.

Absturzsicherungen sind an Treppenläufen ab 1 Meter, an
übrigen Arbeitsplätzen und Verkehrswegen ab 2 Meter Höhe
erforderlich. Ausgenommen davon sind Arbeiten an und auf
Dachflächen, bei denen die maximale Absturzhöhe 3 Meter
beträgt. Nur beim ,,Mauern über die Hand" (Gesicht zur
Absturzkante) und bei Arbeiten an Fenstern beträgt der
zulässige Grenzwert 5 Meter. Absturzsicherung ist z. B.
dreiteiliger Seitenschutz; Auffangeinrichtungen sind Fang-
gerüste und Auffangnetze. Für kurzzeitige Tätigkeiten ist auch
die Verwendung von Sicherheitsgeschirren (Anseilschutz)
möglich, sofern tragfähige Anschlagpunkte vorhanden sind.

Dachfanggerüste für Arbeiten auf Dächern mit mehr als
20 Grad Neigung müssen eine geschlossene Schutzwand
haben (Brettabstand bzw. Maschenweite bei Netzen max.
10 cm), die von der Traufkante mindestens 0,70 m entfernt ist
und sie um 0,80 m überragt. Der Gerüstbelag darf nicht tiefer
als 'l ,5 m unter der Traufkante liegen.

Öffnungen in Decken und an bis zum Fußboden reichenden
Öffnungen in Außenwänden sind gegen das Hinein- oder
Abstürzen von Personen zu sichern.

Elektrische Freileitungen im Handbereich oder Schwenkbereich
von Geräten sind vor Beginn von Arbeiten im Einvernehmen
mit dem Elektroversorgungsunternehmen abzuschalten, abzu-
decken oder abzuschranken. Errichten, Andern und lnstand-
setzen elektrischer Einrichtungen dürfen nur von Elektrofach-
kräften durchgeführt werden.

Weiteres ist den für Bauarbeiten erlassenen Unfallverhütungs-
vorschriften zu entnehmen. Diese finden Sie unter www.bqbau-
medien.de in der Rubrik Vorschriften/Regeln oder über den
lnternetauftritt der BG BAU www.bqbau.de unter Medien und
Praxishilfen.

Bei Verstößen gegen die Unfallverhütungsvorschriften und bei
vorsätzlicher oder fahrlässiger Zuwiderhandlung gegen
vollziehbare Anordnungen nach § 17 oder s 1g SGB Vll muss
mit einem Bußgeld bis zu '10.000 EUR gerechnet werden.

Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass die Aufsichts-
personen der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft auch
private Baustellen besichtigen.
Nach der Baustellenverordnung ist für jede Baustelle, bei der

- die voraussichtliche Dauer der Arbeiten mehr als
30 Arbeitstage beträgt und auf der mehr als
20 Beschäftigte gleichzeitig tätig werden,

9BG BAU

4 4 UnfallverhütungsvorschriftenI I für Bauarbeiten

Die Unfallverhütungsvorschriften gelten für alle Unternehmer
(auch bei nicht gewerbsmäßigen Bauarbeiten) sowie für die
ihnen helfenden bzw. von ihnen beschäftigten personen. Der
Unternehmer hat zur Verhütung von Arbeitsunfällen
Einrichtungen zu schaffen sowie Anordnungen und
Maßnahmen zu treffen, die den Bestimmungen der Unfallver-
hütungsvorschriften und den allgemein anerkannten sicher-
heitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln ent-
sprechen.

Bauarbeiten müssen von fachlich geeigneten Vorgesetzten
geleitet und von weisungsbefugten personen beaufsichtigt
werden. Diese müssen ausreichende Kenntnisse besitzen, um
die arbeitssichere Durchführung der Bauarbeiten überwachen
zu können.
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oder
- der Umfang der Arbeiten voraussichtlich 500

Personentage überschreitet,

der staatlichen Behörde für Arbeitsschutz spätestens zwei
Wochen vor Errichtung der Baustelle eine Vorankündigung zu
übermitteln.

Die Vorankündigung ist sichtbar auf der Baustelle
auszuhängen und bei erheblichen Anderungen anzupassen.
Für bestimmte Baustellen, deren Einrichtung ein Sicherheits-
und Gesundheitsrisiko darstellen, ist ein geeigneter und
weisungsbefugter Koordinator zu bestellen. Der Bauherr oder
ein von ihm beauftragter Dritter kann die Aufgaben des
Koordinators (SiGeKo) selbst wahrnehmen.

9BG BAU

12 Auszug aus der Satzung der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

§62
Freiwillige Versicherung

('1 ) Unternehmer nicht gewerbsmäßiger Bauarbeiten und ihre im Unternehmen mitarbeitenden Ehegatten sind nicht versichert. Sie
können sich freiwillig gegen die Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten versichern, soweit sie nicht schon aufgrund anderer
Vorschriften versichert sind (§ 6 Abs. I SGB Vll).

(2) Die Versicherung beginnt mit dem Tag nach Eingang des schriftlichen Antrages bei der Berufsgenossenschaft, sofern nicht
ausdrücklich ein späterer Zeitpunkt beantragt wird (§ 6 Abs. 2 SGB Vll). Berufskrankheiten und Krankheiten, die wie Berufskrankheiten
entschädigt werden können (§ 9 Abs. 2 SGB Vll), deren medizinische Voraussetzungen vor Beginn der freiwilligen Versicherung
vorlagen, sind von der Versicherung ausgeschlossen. Die gleiche Einschränkung gilt für die Gewährung von Leistungen nach § 3 BKV.
Die Berufsgenossenschaft kann diesbezüglich eine ärztliche Untersuchung vornehmen lassen.

(3) lm Antrag soll die Versicherungssumme angegeben werden, die der Versicherung als Jahresarbeitsverdienst zugrunde gelegt
werden soll. Mindestversicherungssumme ist die Bezugsgröße nach § 18 Abs. '1 SGB lV (Bezugsgröße West). Die Versicherungs-
summe darf den in § 35 Abs. 2 der Satzung genannten Höchstbetrag nicht übersteigen und die Mindestversicherungssumme nicht
unterschreiten. lst die Versicherungssumme nicht angegeben, so gilt die Mindestversicherungssumme.

( ) Die Beitragsberechnung richtet sich vorbehaltlich des § 26 a nach der Versicherungssumme und der für nicht gewerbsmäßige
Bauarbeiten maßgebenden Gefahrklasse. § 26 a gilt entsprechend. Beginnt oder endet die freiwillige Versicherung im Laufe des
Jahres, so wird der Beitragsberechnung für jeden vollen und angefangenen Monat der zwölfte Teil der Versicherungssumme zugrunde
gelegt.

(5) Die freiwillige Versicherung wird mit Ablauf des Monats, in dem ein schriftlicher Antrag bei der Berufsgenossenschaft eingegangen
ist, aufgehoben. Sie erlischt, wenn der auf sie entfallende Beitrag oder Beitragsvorschuss binnen zwei Monaten nach Fälligkeit nicht
gezahlt worden ist. Eine neue Anmeldung bleibt so lange unwirksam, bis der rückständige Beitrag oder Beitragsvorschuss entrichtet
worden ist (§ 6 Abs. 2 SGB VII). Die freiwillige Versicherung erlischt außerdem mit Beendigung der nicht gewerbsmäßigen Bauar-
beiten; die Beendigung ist unverzüglich anzuzeigen.

(6) Für Umfang und Beginn der Leistungen gilt § 50 der Satzung entsprechend.

(7) Eine Versicherung nach §§ 45 ff. der Satzung erstreckt sich auch auf nicht gewerbsmäßige Bauarbeiten (Eigenbauarbeiten).

Allgemeiner Hinweis:

Den vollständigen Satzungswortlaut finden Sie im lnternet: www.bqbau.de ) Rubrik: ,,Die BG BAU" oder WebCode 1304731 auf der
Startseite eingeben.

Falls Sie aktuelle oder weitergehende lnformationen benötigen, rufen Sie eine der folgenden Bezirksverwaltungen in lhrer Nähe an.

20355 Hamburg,
Holstenwall 8 - 9,
Telefon: 040 35000-0,
Fax: 040 35000-397
E-Mail: mb-1@bqbau.de

76123 Karlsruhe,
Telefon: 07218102-368
Fax'.0721 8102-666
E-Mail: mb-5@bqbau.de

30141 Hannover,
Telefon:0511 987-1409
Fax: 051 1 987-2440
E-Mail: mb-2@bgbau.de

7'1029 Böblingen,
Telefon: 07031625-254
Fax:07031 625-100
E-Mail: mb-6@bqbau.de

42095 Wuppertal,
Telefon:0202 398-3751 u. -
3753
Fax'. 0202 398-1404
E-Mail: mb-3@bqbau.de

80267 München,
Telefon: 08912179-321
Fax: 089 12179-516
E-Mail: mb-7@bqbau.de

60331 Frankfurt am Main,
Telefon: 069 4705-579
Fax: 069 4705-555
E-Mail: mb-4@bqbau.de

Seite4von4Seiten



I i: :

Sonderdruck
. a.r-
ir t'r :
ii
iJ,i J '.r-.-- i:. I

lnhalt
Kanalisation
und Rückstau
/-\U
\!'..1;r.;,.i;1.2;1;'r:;;;i"ii-i?g=friir-;eif:

E ie!i 
=rg 

r::reito * e; nri':.i rr* ger: ?

-..\') )

ä===l=* *,=,'
r.-! r 

j'ä i'* L: q=i 

"i1.i 

* 3*r ii !11 r.! !1 S r=F;

o
S; 1ci'r 

=;"i: 
s: gs- u r"l *i Se[-a *:'ez-

a"rl=53nehrt'uem

'oJ
S,r=h ut= ei er Er-.e i E er' -

ü e§=i1 ü-e ge i"Ee i' L-E [:G'"=

f i utr-::: g*n eju ;'*E"l Fl ücsl':stau

o
e,-r-: r'l'=. rlsy [te.iler'-
g;+:sei'icsse v* r Et :"id l'[ngee=

'"r.; 
r:,* F:ierit ä ei: e m;va * ser

@
[ '-i :':, -':.r

Haftung für
Schäden
e

(o

Fiiä:rrg :-:i a n* iiarral

Notwendige
Maßnahrnen
@

l-t-:r'i':"iä;, tl:+ü

!-ir

[-i i ::: ii,l e; I !,r a uf E e, t-: e n t i"äi I r-': :'l

@

i,i:.:.i:.i_i[;.ti:t

BAYERISCHE .B
vEi'§ilrn enun cs :LEÄ KArü mER
BAVERrscdER Blglg
VEqSICLIERUNGS!€qBAND 

YTE



Starkregen (2. B. Gewitterregen) fÜh-
ren in Gebäudekellern tmmer wieder
zu Überflutungen durch Rückstau
aus dem Kanalnetz. ln den Keller-
i-äumen entstehen dann meist
Geoäude- und Sac.lsohaden. Da
heute viele Kellergeschoße wohn-
lich ausqestattet sind, empfindliche
Heizanlagen enthalten oder zur La-
gerung werlvoller Güter dienen, sind
die Schaden häufig sehr groß.

Viele Hauseigentümer richten dann
SchadenersatzansprÜche gegen
die Gemeinden mit der Begrün-
dung, daß die Kanalisation Mängel
aufweisen müsse, weii sonst der-
artige Überschwemmungen nicht
auftreten könnten. Die Kanalisation
sei offenbar zu klein bemessen; frü-
her wären derartige Schäden nicht
vorgekommen.

Das vorliegende Merkblatt erläuter1
daher den Kanalisationsbetrieb und
die Ursachen der Rückstauereig-
nisse, die Voraussetzungen einer
Haftung der Gemeinde als Kanalisa-
tionsbetreiber sowie die Maß-
nahmen, die von seiten der Gemein-
de zur Verhütung von Uberschwem-
mungsschäden getroffen werden
sollten.
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Über Kellerwände und Kellerböden
kann bei zeitweise hochstehendem
Grundwasser eine Durchfeuchtung
und auch die Überflutung eines Kel-
lergeschosses eintreten. Dies ist auf
eine fehlerhafte Konstruktion des
Kellergeschosses zurückzuführen
und braucht hier nlcht behandelt zu

lverden.

Kanale, die Schmutz-und Nieder-
schlagswasser abfuhren, leiten
diese Wassermengen normalerwei-
se als drucklose Freispiegelleitung
ab. Bei Starkregen vermehrt sich
der Zufluß erheblich, in den Leitun-
gen entsteht ein Druckabfluß. Dabei
ist ein Ruckstau und ein Wasser-
druck bis etwa Straßenoberkannte
möglich.
Die Kellergeschosse liegen in der
Regel hÖher als der Straßenkanal,
aber meist unter der Straßenober-
kante. Bei einem Stau in dem Kanal

setzt sich dieser Über die Haus-
anschlußleitung fort und bewirkt
Wasseraustritte aus allen unge-
sicherlen I nstallationseinrichtungen
wie Bodeneinläufe (GullY), Wasch-
becken. Waschmaschinenabläufe,
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Bäder, WC-Anlagen. Bei diesem
Rückstau kann ein Kellergeschoß
mit Abwasser gänzlich vollaufen.
OberJlächenwasser kann von Stra-
ßen und Hofflächen über Keller-
fenster (Lichtschächte) und Keller-
abgänge an der Außenselte des Kel-
lers und durch Tiefgaragen eindrin-
gen.
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Viele Geschädigte nehmen zu-
nächst an, daß ein Kanal, der einen
Ruckstau in ihrem Keller verursacht,
zu klein bemessen sei. Mischwas-
serkanäle fÜhren das Nieder-
schlags- und Schmutzwasser in ei-
ner gemeinsamen Leitung ab. Dabei
uberwiegt die Menge des Nieder-
schlagswassers und bestimmt weit-
gehend die Größe des Kanals.

Der Kanal kann nicht nach dem
stärksten Regen bemessen werden,
der jemals in dem Gebiet auftreten
kann. Zunächst ist es sehr schwie-
rig, diesen Regen zu ermitteln, da er

nur in großen Zeitabständen vor-
kommt. Eine derarlige Bemessung
würde außerordentlich große Kana-

lisationsrohre verlangen, die sehr
kostspielig sind und von der gegen-
wärtigen Bürgergeneration zu finan-
zieren wären.

Aus diesem Grunde werden die Ka-
nalisationen nach einem sogenann-

ten,,Berechnungsregen" bemes-
sen, der gebietsmäßig festgelegi ist.
Dieser Berechnungsregen ist ein
Starkregen, der aber ein oder
mehrere Male lm Jahr Überschritten
werden kann.

Bei der Überschrei'iung des Berech-
nungsregens kann der Kanal nicht,
wie vorgesehen, als druckloser Frei-
spiegelkanal laufen, sondern es ent-
steht ein Druckabfluß mit dem
schon erwähnten Stau und einer
Drucklinie bis etwa Straßenober-
kante. Wasser kann sich auch kurz-
zeitig in geringer Höhe auf Straßen
und Hofflächen ansammeln, weil es
während des kurzen Regens nicht
soforl in die Straßeneinläufe einflie-
ßen kann. Dieser kurzzeitige Druck-
abfluß mit Rückstau ist kein Mangel
eines Kanals. Der Kanal ist somit in
dieser Art nicht zu klein bemessen.
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Es würden aber bei einem deradi-
gen Rückstau alle Keller Über die
Hausanschlußleitungen ubedlutet
werden. Daher sind Sicherungs-
und Schutzmaßnahmen notwendig.

Ein Kanal wird bei seinem Neubau
nach einer zukÜnftigen Bebauung
bemessen. Aus diesem Grunde
kann in der ersien Zeit mit noch
nicht geschlossener Bebauung ein
gunstiger Ablauf von weniger Was-
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ser bei Niederschlägen bestehen,
darum kommt oft in der ersten Zeit
kein Rückstau vor. SPäter, bei nor-
maler Bebauung und Belastung des
Kanals mit Ausbau aller Straßen-
flächen ist bei jedem Kanal ein
Rückstau möglich.

Außerdem kann ein Ruckstau durch
Verlegungen des Kanales bei uner-
lar,btem Einfuhren von sperrigen
Stoffen, bei Rohrbrüchen und Be-
schädigungen auftreten. Auch bei
der sorgfältigsten Uberwachung
und Reinigung der Kanäle ist dies
nicht mit Sicherheit zu vermeiden.
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Eine Sicherung der Keller ist mit den
heutigen technischen Mitteln ein-
{ach und mit geringen Kosten mög-
lich. Die Schutzmaßnahmen erge-
ben sich aus den Regelungen in den
gemeindlichen Entwässerungssat-
zungen und aus der DIN 1986, (Ent-

wässerungsanlagen für Gebäude
und Grundstücke). Die wichtigsten
Vorschriften sind folgende:

Alle Wasserablaufstellen in einem
Gebäude oder GrundstÜck, die un-
terhalb der RÜckstauebene, also -
wenn nichts anderes bestimmt ist -
unter Straßenoberkante liegen,
müssen gegen RÜckstau gesichert

werden. Dies sind Bodeneinläufe
(Gully), Waschbecken, Wasch-
maschinenabläufe u.ä. Die Siche-
rungen bestehen aus einem Rück-
stauschieber, der von Hand zu be-
dienen ist und immer geschlossen
sein muß. Nur bei Abgabe von Ab-
wasser darf der Schieber geöffnet
werden und ist anschließend wieder
zu schließen. Es werden auch Rück-
staudoppelverschlüsse verwendet,
dle zusätzlich zu dem Schieber eine
Klappe besitzen, die einen selbst-
täti gen Verschluß bewirkt.
Auiomatische Sicherungen mit
Klappen oder dergleichen allein sind
nicht betriebssicher. Bei der Rück-
stausicherung wird nur der Austritt
des Wassers aus den lnstallations-
öffnungen verhinderl. Es darf nicht
der gesamte Ablauf des Wassers
aus der Dachentwässerung und aus
dem Haus abgesperd werden.

Bäder und Duschen sind auf diese
Weise schwieriger zu sichern und
werden meist mit Hebeanlagen aus-
gestattet.

Abflüsse in Kellerräumen, die dau-
ernd in Betrieb sein müssen, z.B. bei
gewerblichen Anlagen oder WC-An-
lagen, können nicht mit Rückstau-
verschlüssen gesiched werden,
sondern müssen mit einer Hebe-
anlage (Pumpe) entwässert werden.
Diese Abwässer werden in einem
wasser-und gasdichien Behälter
gesammelt und mit einer Pumpe
über die Rückstauebene gehoben.
Dadurch. ist zusammen mit einer

RückstauklapPe in der Leitung ein
Rückfluß unmÖglich.

Die Ruckstausicherungen gehören
zur Hausinstallation und sind vom
Hausei gentÜ mer einzubauen. Wenn
diese Rückstauslcherungen richtig
eingebaut und bedient werden, ver-
hindern sie mit Sicherheit eine Uber-
flutung des Kellergeschosses.
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Beim Bau von Gebäuden sind einige
Grundsätze zu beachten, um Ober-
flächenwasser vom Eindringen in
Kellergeschosse abzuhalten. Wie
schon erläutert wurde, kann sich
Wasser kurzzeitig auf Straßen und
Hotfiächen bei Starkregen aufhal-
ten, ohne daß einen Mangel in der
Kanalisation und Straßenentwässe-
rung darstellt. Heute werden aus
wohnlichen Gründen häufig die Erd-
geschoßfußböden der Gebäude
etwa in Geländehöhe gelegt. Damit
liegen die Kellerfenster unter der
Geländefläche und sind nur mit
Lichtschächten zugänglich. Diese
Lichtschächte müssen auf alle Fälle
mit ihrem Rand über die Straßen-
oberkante reichen, um ein Einfließen
von Wasser zu verhindern. Kellerab-
gänge mit Treppen von außen sind
so zu sichern, daß hier nicht Wasser

Sicherung des Kel/ergeschosses gegen Überschwemmung



eindringen kann. Nach DIN 1986
kann hier ein Rückstauverschluß an-
gebracht werden, der zusammen
mlt einer Schwelle an der Kelledüre
das Eindringen von Wasser aus-
schließt.

Tiefgaragen in Kellern sind beson-
ders gefährdet. Eine Entwässerung
der Garagen durch einen Anschluß
an den Mischwasserkanal ist nicht
möglich, well ein notwendiger Rück-
stauverschluß bei Regen offen sein
müßte und dann bei einem Rück-
stau des Kanales Wasser austritt.
Tiefgaragen im Keller sind nur mit
einem Sammelschacht und einer
Pumpanlage zu entwässern.
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Bei zeitweise hochstehendem
Grundwasser oder bei Sicker-
wasser im Bereich eines Kellerge-
schosses in schwer durchlässigen
Böden, sind die Kellergeschosse
gegen Eindringen von Wasser durch
Wänder und Böden zu sichern.
Diese Sicherung edolgt durch eine
wasserdichte Kellerkonstruktion
(Wannenkonstruktion) oder durch
eine Drainage um das Gebäude, die
das Wasser außerhalb des Kellers
dauernd unter die Höhe des Keller-
fußbodens absenkt.

Eine Einleitung dieser Drainagen in
einen Mischwasserkanal ist nach

den Entwässerungssatzungen der
Gemeinden nicht zulässig und auch
technisch falsch. Wie bereits ausge-
fuhft wurde, ist bei jedem
li/lischwasserkanal ein Rückstau
möglich und wahrscheinlich. Dabei
würde der Rückstau in die Draina-

Tritt infolge Rückstaus ein Uber-
schwemmungsschaden im Keller-
geschoß ein, ergeben sich haf-
tungsrechtliche folgende Möglich-
l\ulLet I .

'€"i
4,.. -t _

i ... -. .. -. ,: .
i L€. r iii: 

=

Der Kanal ist ohne Mangel: ln den
Kellergeschossen sind keine Rück-
stausicherungen eingebaut. Durch
Starkregen, die über den Berech-
nungsregen (siehe oben @ hinaus-
gehen und einige Male im Jahr auf-
treten können oder durch Verstop-
fungen des Kanales, die auch bei
ordnungsgemäßer Unterhaltung un-
vermeidbar sind, können Ruckstau-
erscheinungen im Kanalnetz auftre-
ten. Dabei kann Wasser über die
ungeschützten Kellereinläufe in die
Kellergeschosse eindringen.
ln einem deradigen Fall ist die
Gemeinde nicht schadenersatz-

geleitung zurückstauen und hier
eine Durchfeuchtung des Kellers
von außen bewirken. Eine Ruck-
stausicherung, wie sie bisher
beschrieben wurde ist hier nicht
möglich.

pflichtiq. Der Hauseigentümer hat
es unterlassen, sich selbst gegen
die Folgen von Rückstau zu schüt-
zen. Er hat damit gegen die aner-
kannten Regeln der Abwasser-
technik, wie sie in DIN 1986 nieder-
gelegt sind, verstoßen. Daher hat er
den eingetretenen Schaden selbst
ztl verlreten (OLG Köln vom
29.3.1979, VersR 1980, Seite 145).
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Der Kanal weist Mängel auf : ln den
Kellergeschossen sind keine Ruck-
stausicherungen eingebaut. Bei
einem Rückstau aus dem Kanalsy-
stem kann Wasser in den Keller ein-
dringen, weil Rückstauverschlüsse
bzw. Hebeanlagen fehlen. Das Was-
ser kann somit bei einem RÜckstau,
der durch Überschreitung des Be-
rechnungsregens vorkommt (siehe
oben @ ), eindringen oder durch
einen Rückstau, der durch einen
Mangel des Kanalsystems verur-

Bad und WC im Kellergeschoß mit Hebeanlage
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sacht wird, in den Keller gelangen.
Ais ursächlich für dle Kelleruber-
schwemmung müssen zunächst die
fehlenoen RücksiauverschlÜsse
oder Hebeanlagen angesehen wer-
den. da beim Einbau dieser Einrich-
tungen elne Kellerüberschwem-
mung unmöglich ist. Aus diesem
Grund war die Bechtsprechung zu-
nächst ciavon ausgegangen, daß
selbst bei Mangeln der Kanalisation
der Schaden vom betroffenen
Hauseigentümer selbst zu tragen
ist. Mit Ufteil vom 30.9.1982 (Vers.R.
1982, S 1196) hat der BGH jedoch
festgestellt, daß dann, wenn die Ab-
wasseranlage einer Gemernde nicht
den anerkannten Regeln der Tech-
nik entspricht und deswegen bei
einem Anschlußnehmer ein Uber-
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Die Häufigkeit von Ruckstau-
schäden hat in den letzten Jahren
erheblich zugenommen. Dies liegt
an mehreren Ursachen. Zum einen
scheinen sich starke Niederschlage
zu häufen. Durch verändeteAnbau-
methoden in der Landwitlschaft
(2.B. Maisanbau, bei dem das Was-
ser von Hängen Ieichter zu Tal flie-
ßen kann als bei den früher meist
üblichen Ackedurchen quer zum

Hanq, Versiegelung der Landschaft
u.a.) gelangt zudem mehr OberJlä-
chenwasser in die Kanalisationen.
Zum anderen kann der Ausbau der
Kanalisationsanlagen, die mit wach-
sender Bautätigkeit mehr ausge-
lastet wurden, infolge knapper wer-
dender Haushaltmtttel nicht mehr im
gleichen Umfang wie frÜher voran-
schreiten. Zwar ist es nach wie vor
oberstes Gebot, daß die Kommu-
nen für mangelfreie Kanäle sorgen.

schwemmungsschaden einiritt,
eine Haftung der Gemeinde grund-
satzlich besteht. Die fehlende Ruck-
stausrcherung bewirkt aber eine
lv4ithaftung des Hauseigentümers.
Dieser Haftungsantei richtet slch
nach den Umständen des Einzel-
falles. wobei insbesondere von Be-
deutung ist, ob der HauseigentÜmer
wußte oder wrssen mußte. daß
Rückstausicherungen eingebaui
werden müssen. Ferner ist die
Schwere des Mangels der Kanallsa-
tion von Bedeutung. So wiegt ein
Planungsferie[ rr oe I D'n^ensionre-
.rung oder Ausführung des Kanal-
systems schwerer als ein allmäh-
liches Hineingleiten in eine Unterdi-
mensionierurnq der Kanalisation in-
folge ständig fonschreitender Neu-

Zur Eindämmung der Schadens-
häufigkeit und des gemeindlichen
Haftungsrisikos sind aber zusätzlich
Maßnahmen zur Aufklärung der
Hausbesitzer notwendig. Sehr häu-
fig isi zu beobachien, daß die vorge-
schriebenen Ruckstausicherungen
fehlen. Die Hauseigentümer sind
sich in der Regel der Gefahr, die sich
hierdurch für ihr Eigentum ergibt,
nicht bewußt. Da Ruckstau iedoch
jederzeit auftreten kann (siehe oben
,l ) und auch keinen Mangel der
Kanalisation darstellt, sollten die
Hauseigentümer gewarnt und ihnen
dringend empfohlen werden, ihre

il'
i.:.::

.a':i.1

1::'.':'

.:tr,i

. a:,:

Anwesen mit den nöiigen Ruckstau-
sicherungen, die ivenig kosten und
lelcht einzubauen sind, auszustat-
ten (Siehe unten iO, r'!).
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Auf allen Bauanträgen, die bei der

anschlüsse von Neubauten. Hat die
Gemeinde in einem solchen Fall auf
frühere Berechnungen vertraut, wo-
nach damals die Kanalisation aus-
reichend war, fehit es am Verschul-
den, wenn sie es, solange kein
Schaden eingetreten isi, unter-
lassen hat, die Kanalisatron den er-
hohten Anforderungen anzupassen
(OLG Koblenz vom 22.6.1983 - 1 U
121/82 OLG DüsseldorJ v.
19.4.1984, VersR 1984, S. 1173).
Eine Gefährdungshaftung der
Gemeinde gem § 2 Abs. '1 Satz 1

HPfIG besteht nicht. Denn diese
Hattungsnorm erfaßt nicht Schä-
den, die dem Kanalisationsbenutzer
infolge eines Ruckstaus entstehen
(BGH v. 7.7.1983, VersR 1984,
s. 38)"

Gemeinde eingereicht werden, soli-
te ein Stempel etwa folgenden ln-
halts angebracht werden :

Die Entwässerungsanlage tief lie-
gender Räume ist gemäß DIN
1986 auszuführen.
(Haftungsausschluß siehe §. . .

Abs.,. und. ..der Kanalsatzung
der Stadt/Gemeinde . . .)

Zudem sollte dem Antragsteller ein
Exemplar des Merkblattes ,,Schutz
gegen Rückstau aus dem Abwas-
sernetz" (siehe unten t.!r) ausgehän-
digt werden.

Nachstehend ist ein Mustermerk-
blatt abgedruckt, das alle Gemein-
den zweckmäßigerweise den regel-
mäßig zu versendenden Abwasser-
qebührenbescheiden i mmer wieder
beilegen sollten. Damit wird er-
reicht, daß die HauseigentÜmer auf
die Rückstaugefahr aufmerksarn
werden und Abhilfe schaffen kön-
nen. FÜr Nachweiszwecke im Scha-
denfall darJ nicht versäumt werden,
daß die Gemeinde in geeigneter
Weise dokumentierl, wann und an
wen (an welche GruPPen von Haus-
besitzern) jeweils der Hinweis ver-
sandt wurde.

Der abgedruckte Text ist so ge-
staltet, daß er mit dem Briefkopf der
Gemeinde versehen werden und
dann als Druck- bzw. Vervielfälii-
gungsvorlage verwendet werden
kann. Selbstverständlich kann das
Muster aber auch ie nach Bedarf ab-
gewandelt werden.

Fotas: Zeitler, Fritz
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Merkblatt
Sehutz gegen Flückstau aus dem Abwassernetz

An alle Hauseigentümer!
,,70 Keller mußte die Feuerwehr leerpumpen" oder ähnliche Sätze findet man immer wieder in Zeitungsberichten über Wolkenbrüche
oder die Folgen heftiger Gewitterregen in besiedelten Gebieten. Keller und andere tiefliegende Räume werden überJlutet, weil manches
Haus noch immer njcht genügend gegen Kana{rücksiau gesicherl ist.

Hierdurch entstehen dem Hauseigentümer oft sehr große Schäden. Dabei kann er sie vermeiden, wenn er sein Haus entsprechend den
heutigen technischen Möglichkeiten und den geltenden Vorschriften gesicherl hat. Zudem ist er nach geltendem Becht für alle Schäden
haftbar, die auf dem Fehlen dieser Sicherungen beruhen. Die enisprechenden Bestimmungen finden sich in der Entwässerungssatzung
und in den Vorschriften ,,DlN 1986 - Grundstücksentwässerungsanlagen".

Das Kanalnetz einer Stadt oder einer Gemeinde kann nicht darauf ar-rsgerichtet werden, daß es.leden Starkregen oder Wolkenbruch so-
fort ableiten kann. Die Bohre der Kanalisation würden sonst so groß und so teuer werden, daß die Bürger, die sie ja über Abwasserge-
bühren mit bezahlen müssen, unveftretbar belastei würden. Deshalb muß bei solchen starken Fegen eine kurzzeitige Uberlastung des
Entwässerungsnetzes und damit ein Hückstau in die Grundstücksentwässerungsanlagen in Kauf genommen werden. Dabei kann das
Wasser des Kanales aus den tiefer gelegenen Ablaufstellen (Gully, Ausgüsse, Waschmaschinenanschlüsse etc.) austreten, falls diese
Ablaufstellen nicht vorschriftsmäßig gesichert sind. Auch wenn es bisher noch niemals zu einem Rückstau kam, kann nicht darauf ver-
traut v/erden, daß ein solcher - etwa infolge einer unvorhersehbaren, kurzfristigen Kanalverstopfung - für alle Zukuntt ausbieibt.

Die Hauseigentümer sind daher in eigener Verantwortung verpflichtet, alle tiefliegenden Abiaufstellen, vor allem im Keller, mit Rückstau-
vorrichtungen zu versehen. Alle Häume oder Hofflächen unter der,,Fückstauebene", die im allgemeinen in Straßenoberkante angenom-
men wird, müssen gesicheft sein.

Bitte beachten Sie dabei die folgenden Punkte:
1. Alle Revisionschächte innerhalb der Keller sind mit wasserdichten und druckfesten Deckeln zu versehen, sofern in den Schächten

die Leitungen offen verlaufen. Besser sind solehe Schächte im Keller überhaupt zu vermeiden.
2. Offene Flächen im Freien (Höfe), die tiefer als die Rückstauebene (meist Straßenoberkante) liegen, können nicht mit Begenwasser-

einläufen (Gullys, Hofeinläufen) zum Kanal hin entwässed werden. Es sind Hebeanlagen (Pumpen) notwendig.
3. Alle Einläufe von Schmutzwasser im Kellergeschoß (Bodeneinläufe, Gullys, Waschbecken, Spülbecken, Waschmaschineneinläufe)

müssen mit einem von Hand zu bedienenden Fückstauverschluß abgesiched werden. Bei Bodeneinläufen (Gullys) ist der Rückstau-
verschluß meist im Einlauf eingebaut.

4. Bei jedem abgesicherten Ablauf ist ein dauerhaftes Schild mit folgender Aufschrift anzubringen:

Verschluß gegen Kellerüberschwemmung !

Nur zum Wasserablaß öffnen, dann sofort wieder schließen.
5. In den Bodeneinläufen (Gully) kann neben dem von Hand zu bedienenden Verschluß eine automatische Sicherung eingebaut sein.

Eine solche selbsttätige Klappe kann den Hückstau verhindern und stellt eine zusätzliche Sicherheit dar (Rückstaudoppelver-
schluß). Allein ist ein deradiger automatischer Verschluß nicht betriebssicher.

6. Wenn Ablaufstellen häufig benutzt werden, sind von Hand zu bedienende Rückstausicherungen nicht zweckmäßig. Es sind dann
Hebeanlagen (Pumpen) einzubauen. Dabei werden die Abwässer in einem wasser- und gasdichten Behälter gesammelt und von
einer Pumpe vor der Einleitung in den Kanal über die Rückstauebene gehoben.

7. WC-Anlagen in den Kellergeschoßen dürJen nur mit Hebeanlagen abgesichert werden. Rückstauverschlüsse oder Rückstaudop-
pelverschlüsse sind hier nicht zulässig.

8. BäderundDuscheninKellergeschoßensindnurschwierigmitRückstausicherungzuversehen. lnderRegel sindHebeanlagennot-
wendiq.

9. Rückstausicherungen in Schächten vor den Anwesen, welche die ganze Leitung zum Kanal absichern sollen, sind unzweckmäßig
und werden edahrungsgemäß nicht geschlossen. Mil diesen Rückstauverschlüssen würden alle WC-Anlagen abgesicherl werden
und dies ist, wie schon erwähnt, nur mit Hebeanlagen erlaubt. Außerdem wäre in diesen Fällen zu prüfen, ob nicht derfreie Abfluß der
Dachwässer dadurch auch abgeschlossen wird.

10. Alle Anlagen der Rückstausicherung und der Hebeanlagen müssen regelmäßig gewadet werden.
11. Kellerabgänge, das sind Treppen im Freien zum Kellergeschoß, können am unteren Teil vor der Kellerlüre mit einem Bodeneinlauf

und einer Bückstausicherung versehen werden, wenn kein erheblicherOberflächenwasserzulauf vorhanden ist und wenn die sich
hier ansammelnde Niederschlagswassermenge durch eine Schwelle vom Keller abgehalten wird.

12. KellergaragenkönnennichtmiteinemErnlaufodermiteinemRostamoberenundunterenTeil derAbfahrlabgesicherlwerden.Hier
würde bei Fückstau Wasser austreten. Rückstausicherungen sind nicht möglich- Es ist eine Hebeanlage notwendig.

13. Drainagen um ein KellergeschoB dürfen nicht an einen Mrschwasserkanal angeschlossen werden. Ein Rückstau aus dem Kanal
wÜrde in die Drainage zurückstauen und den Keller durchfeuchten. Eine Absicherung durch Rückstauverschlüsse ist nicht möqiich.

Bitte nehmen Sie diese Anregungen in ihrem eigenen lnteresse sehr ernst. Nur bei ihrer Beachiung ist ein sicherer Schutz lhres Eigen-
tums gegen Abwasserüberschwemmungen gewährleistet.
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Extranet bietet umfassenden Service

Seit Ende letzten Jahres bieiei oie Versi-
cherungskamrner Bayern ihren kommu-
nalen Kunden die Möglichkeii, über das
Fxtranet aktuelle lnformaiionen zum
Thema Risk-Management online abzu-
rufen. Kommunen, die sich für diesen
Service unter www.vkb-exiranet.de
registrieren lassen, wird hier-zudem die
lv1öglichkeit gegeben, verschredene Ak-
iionen zu ihren individuellen Versicherun-
gen durchzuführen. So können sie bei-
spie{srrieise online ihre Schäien rnelden,

die Jahresmeldungen, Personalstands-

Tipps zum Verhalten
Schadenersatzansprüche gegen Kom-
rnunen können schriftlich, munolich oder
ourch Klage bei Ger:chi er^cCer wei-
den. Nachfolgend eine paar kuae Hin-
weise, worauf Sie in ciiesem Fali achien
sollten:

" Teilen Sie dem Anspruchsielier mit,
dass Sie seine Forderung an lhre Haft-
pflichtversicherung weiterleiien werden.
Siellen Sie dabei klar, dass es einzig
Aufgabe des Versicherers isi, die Haf-
iungsfrage zu prüfen und Sie ais Kom-
mune diese Prufung nichi beeinilussen
können. Der Versicherer wirC sich mit
cem Anspruchsieiler in Ver[lndung set-
z3n.

' Geben Sie ansonsten biiie keine Haf-
tungszusagen, Anerkenninisse, Zah-

änderungen der Beihilfe'rersicherung
oder Vertragsänderungen übermitteln
aber auch Anträge auf UnterstÜtzungs-
leisiungen für Schäden von Feuenvehr-
leuien verschicken. Daruber hinaus ftn-
den sich hier l'reiiere lniornrationen zum
Prod u k'ian geboi der Versicheru ngskam -

mer Bayern für Kommunen und kom-
munale Einnchiungen.

Jede Kommune ist angesichts ihres
umfangreichen Wirkungskreises einer
Vielzahl von Haftungsrisiken ausgesetzt.
Wie Cie Er-iahrungen der letzten Jahre
zeigen, können diese Risiken Größen-

im Schadenfall
lungsversprechungen o. ä. ab - auch
dann nicht, wenn nach lhrer Meinung die

Ansci'üche gerecni:etigi sind.

. Viir prufen die Haftungsfrage nach Ein-
gang lnrer Schadenmeldung. Soilten rruir

noch FücKragen haben, kommen wir
auf Sie zu. Berechiigte Ansprüche wer-
den,ron uns regulien, unberechtigte ab-
ge,rv-.hri - norialls auf Cem Gerichtswe-
ge. Das komplette ,,Handling" der gegen
Sie ei'hobenen Anspruche wird von uns
geieistet, Sie brauchen sich um nichts zu

kürnmern und insbesondere keinen
Recnisanwait mii cer Vertretung lhrer ln-
:e:ess3r zu beaurt'ager.

" Falls Sie verklagt ',verden: Bitte über-
mitLeln Sie uns unvezuglich die Klage-

schrin, camit wir cen Versicherungs-

orclnungen erreichen, die erne Exisienz-
bedrohung kommunaler Haushalte be-
cieuten. Um gegen solche Risiken gefeii
zu sein, isi für jede Kornrnune ein spe-
z!ell aui ihre Bedürfnisse zugeschnittener
Versicherungsschutz von existenzieller
Bedeul.ung. Die V'ersicherungskammer
Bayern ajs iradiiioneller Versicherungs-
paftner Cer Kommunen bietei diesen
Schuiz.

Unsere DireKicnsbevollmächtigien ste-
hen lhnen mii Fat und Tat zur Seite,
Telefon (0 39) 2l 60 -34 67.

schutz überprüfen können. Gegen
Mahnbescneide legen Sie bitte fristge-
mäß lVicerspruch ein und senden uns
den Bescneici dann sofon zu. Beauftra-
gen Sie vcn sich aus keinen Rechisan-
walt. Aus'.,iahl und Beaufiragung derAn-
wälie isi nach den Versicherungsbedin-
gungen ur:sere Aufgabe. Wir arbeiten in
allen Geicnisbezirken n,ii soezialisieft en
Kanzieien zusammen, die Sie kompeteni
verireten. Sollte Cer klageweise geltend
gemachie Anspruch ausnahmsweise
nichtversrchen sein, erhalten Sie'ron uns
^^:^; D^-^:-;ÄöUiUI L UEDUI IEIU.

Dieses itle*biait nnden Sie auch in un-
serem 3r:i'anet unier ,,lnfcrmation -
Kommunai".

H€inz Haaser

und könner es sich ausdrucken lassen,
Wenn S,e es den beiroffenen BÜrgern
aushäncig=n. veriugen oiese uF;er alle ln-
formaiionen, cie Üblicher'"reise ,,in cler

e'sten SiJroe' berÖt:g: '//erCen. Das
lvlerkblan isi nachfolgenci abgedrucK.
Wir br;::r Sie, rur noch cieses neue.
Liberarbreiieie Merkblatt zu ven/venden.

Heinz Haaser

Itt VK.KOMMUNAL 3/2OO?

Neues Merkblatt für durch Kanalrückstau geschädigte Bürger -
Jetzt im Extranet der Versicherungskammer Bayern
Nach meieorologischen Aus"venungen
haben in den letzten Jahren Siarki'egen-
er'eignisse zugenommen. Auch nach
neuesterr Richilinien geclanie und cii-

mensionierle Abwassersysieme sind
b;sweilen nicrt mehr,n de'-ag:, oie an-
fallenden Regenspenden abz'uieiten.
Durch Rückstau oder ungefasstes Ober-
flächenwasser kommt es zu Schäden in
cen An,,,resel der Bürger.

Die geschädigten Bürger ,arenden sich
persönlich, schriftllch oder ieleionisch an
die Venrraltung und stellen sieis die glei-
chen Fragen: Unier welchen Vorausset-
zungen und in welcher Höhe gibt es
Schadensersatz, an wen rnuss ich mich
wenden, welche Angaben muss ich ma-
chen usw. Die Behandlung CieserAnfra-
gen führt bei oen betrofferer Kommu-
nalrrenrvaliungen zu etnem -.r'neciichen
Mehraufwand und kostei dre 7ert, die
dann bei der Durchführung anier-er Auf-
gaben fehlt.

Die Versicherungskammer 3ayern als
lhr kommunaler Haftpflicti,ierslcherer
möchie Sie von diesem lvlehrauiwand

Fctc: Vai'sic.erungs-
,«eff-:],et eayefi

inr Schadenfall enilasien. Zu diesem
Zvtec'< wurce lhnen bereits .1 998 ein
i\rlerkclaii iür dur-cn KanalrÜckstau Ge-

sclacig:e zug:scl';c«. Anderur:gen de'
höcisirichierlichen Fecntsprechung
zurn 3ücksiauschaden bedingten eine

Überar'ceiiung des iirlerkolatts. Sie fi nden

das uber-arbeiieie Merkblatt ab sofod
im Exranet der Versicherungskammer
Bayern unter .,lniormaiion - Kommunal"



*s
s* sx@

U nfallversicherungsträger

Verordnung über Sicherheit und

Gesundheitssch utz auf Baustellen
(Baustellenverordnung - BaustellV)
Vom 1O.Juni 1998 (BGBI. lS. 1283)

Bundesministerium für
Arbeit und Soziales
Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin

lnformationen fÜr den Bauherrn

Die Baustellenverordnung dient der wesentlichen Verbesserung von Sicherheit und

Gesundheitsschutz der BLschäft igten auf Baustel len'

sie richtet sich an sie ars Bauherr unu veänrasser des Bauvorhabens und überträgt lhnen bei

der planung der RusftirrirnJ ,ro während der Bauphase folgende neue Pflichten:

.BerücksichtigungderallgemeinenArbeitsschutzpflichten
o Vorankündig-ungibeiderEehördebeigrößerenBauvorhaben
. Bestellung eineä Koordinators, wenn äeicr'äftigte mehrerer Arbeitgeber auf der Baustelle tätig

werden
o Erarbeitung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes, bei größeren Baustellen und bei

besonders gefährlichen Arbeiten
. Zusammenstätlrng 

"1n"1" 
Unterlage für spätere Arbeiten an der baulichen Anlage

Sie können diese Aufgaben selbst wahrnehmen' Sollten Sie nicht über entsprechende

Fachkenntnisse verfu"gän, fonn"n Sie dieAufgaben einem geeigneten Dritten übertragen'

o verbesserte Kostentransparenz, indem schon in derAusschreibung auf notwendige u1{. 
.

gegebenenfalls gemeinsam zu nutzende Einrichtungen verwiesen wird, deren nachträgliche

ä"iu"t ti"r'tigun[ aas Bauvorhaben verteuern wÜrde'

. optimierungääs"gäuaoraufes, inoäm siorungen vermieden, das Terminverzugrisiko vermindert

und die Quätitat der geleisteten Arbeit erhöht wird'
. Reduzierung der Kosten fur spateie Wrrtrng.- und lnstandsetzungsarbeiten am Bauwerk' indem

schon oei oer ptanung d"1" Ruitrinrung die e"rforderl.ichen Vorkehrungen für spätere Arbeiten

berücksichtigt uM in ;iner unterlage iui ipatere Arbeiten an der baülichen Anlage dokumentiert

werden.
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Oberste Arbeitsschutzbehörden der Länder

Ziel, inhaltliche Sch



haben Sie zu erfüllen?

Das Bauvorhaben vorankündigen

f

Baustellen mit einem voraussichtlichen Umfang von

mehr als 30 Tagen Arbeitsdauer und mehr als 20 gteichzeitig tätigen Beschäftigten
oder

mehr als 500 Personentagen

sind der zuständigen staalichen Behörde (in der Regel GewerbeaufsichtsamUAmt fÜrArbeitsschutz)

zwei Wochen vor lhrer Einrichtung anzukÜndigen.
Die Vorankündigung ist auf der Bäustelle sichibar auszuhängen und bei erheblichen Anderungen zu

aktualisieren.

Je nach Art und Umfang des Bauvorhabens sind, wenn Beschäftigte mehrererA.rbeitgeber tätig

werden, für die etanun§ der Ausführung sowie für die AusfÜhrung des Bauvorhabens ein, ggf'

mehrere Koordinatoren zu bestellen.
Der Koordinator hat für das Tätigwerden von Beschäftigten mehrerer Arbeitgeber auf der Baustelle die

erforderlichen Maßnahmen derArbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes festzulegen, zu

koordinieren und ihre Einhaltung zu Überprüfen.
Der Koordinator muss geesnet"sein, d.h. er muss über baufachliche und arbeitsschutzfachliche

Ken ntn isse sowie übeispe2ielle Koordi nationsken ntn isse verfü gen.

Die Bestellung muss rechtzeitig und schriftlich erfolgen'

Ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan ist währen der Planung der Bauausführung zu

erarbeiten wenn

Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig werden und eine vorankündigung erforderlich ist

oder
Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig werden und gefährliche Arbeiten durchgeführt werden

lnhalt:
. Maßnahmen zum Schutz vor Gefährdungen bei der Zusammenarbeit mehrererArbeitgeber

. Maßnahmen zur gemeinsamen Nutzung sicherheitstechnischer Einrichtungen

Der Koordinator überwacht die Durchführung des Planes und passt ihn ggf. an geänderte

Bedingungen an.

Die Unterlage ist vor derAusschreibung der Bauleistungen zu erarbeiten' Sie ist beiAnderungen in

der Planung und/oder AusfÜhrung ggf. anzupassen'

Die Unterlage ermöglicht ein sicheres und gesundheitsgerechtes späteresArbeiten an der baulichen

Anlage, z. ti'. Uei Wärtungs- und lnstandsetzungsarbeiten'

lnhalt:
. Aufstellung der zu enrvartenden späteren Arbeiten an der baulichen Anlage und deren Häufigkeit

. Gefährdurigsbeurteilung und Auswahl sicherheitstechnischer Einrichtungen

Der Koordinator stellt die Unterlage zusammen und übergibt sie nach Abschluss des Bauvorhabens

dem Bauherrn.

Einen Koordinator einsetzen

Ein Sicherheits- und Gesundhei

Eine Unterlage für s Arn"it"" 'r" der baulichen Anlage zusammenstellen

Auskunft und Beratung

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich an lhren Architekten, Planer, vorlageberechtigten

ääriÄg"ni"u1. oäe1. tragän'Sie die zuständige staatliche Behörde (in der Regel Gewerbe-

aufsicEtsamUAmt fü r Ärbeitssch utz) oder I h ren U nfallversicheru ngsträger'



UNTERLAGEN *)

Für die lnformation und Beratung von Bauherren, Planern und Koordinatoren

REGELN ZUM ARBEITSSCHUTZ AUF BAUSTELLEN (RAB)
vom Bundesministerium fürArbeit und Soziales im amtlichen Teil
des Bu ndesarbeitsblattes veröffentl icht

MUSTER VORANKUNDIGUNG
Herausgeber: für den Arbeitsschutz zuständige staatliche Behörden

MUSTER BAUSTELLENVERORDN U NG
Herausgeber: Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

PLAN U N GSI N FORMATION EN
Dächer
Glas- und Fassadenreinigung
Abbruch und Asbest

Herausgeber: Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

AUSSCHREIBUNGSTEXTE,,SicheTheit am Bau"
Sammelordner
BG Bau lnfo-GD
Kom pendi um Arbeitsschutz

Herausgeber: Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

*) Die aktuelle Fassung ist jeweils unter U t4ry.-bjtgiLdg bzw. www.bgbau.de abrufbar.



Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Das Formular „Baubeginnsanzeige“ führt in vielen Fällen zu 
Missverständnissen, Ärger und Unzufriedenheit bei Bauherrn, wenn es der 
Bauaufsichtsbehörde (Landratsamt Donau-Ries!)  überhaupt nicht, nicht 
rechtzeitig oder nicht vollständig ausgefüllt vorgelegt wird und ein Anschreiben 
mit Kostenrechnung und Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens folgt. 
 
Die Bezeichnung des Formulars „Baubeginnsanzeige“ klingt für sich allein 
betrachtet möglicherweise recht unbedeutend, denn allein nach dieser 
Bezeichnung mag man denken, es gehe schlicht und allein um Mitteilung des 
Baubeginns.  
 
Von weit größerer Bedeutung und Tragweite sind jedoch die „bautechnischen 
Nachweise“, nämlich der Nachweis von Standsicherheit sowie Brandschutz 
durch die dazu Berechtigten mit den entsprechenden Qualifikationen auf 
diesem Formular! 
 
Bei jedem genehmigungspflichtigen Vorhaben, aber auch im 
Genehmigungsfreistellungsverfahren und bei Beseitigung baulicher Anlagen 
muss die Baubeginnsanzeige vollständig ausgefüllt und unterschrieben 
mindestens eine Woche vor Beginn (oder Wiederaufnahme) der Arbeiten der 
Bauaufsichtsbehörde vorgelegt werden! (§ 68 Absatz 5 und 7 BayBO). 
 
Wir weisen Sie hiermit auf diese Notwendigkeit hin, damit ein reibungsloser 
Ablauf des Genehmigungsverfahrens gewährleistet werden kann. 
 
Für Ihre Mitwirkung und Ihr Verständnis bedanken wir uns schon im Voraus 
herzlich! 
 
 





 „Vakuum-Kanal-Anschluss“ Eggelstetten 

 

(Stand 01/2018) 

 

Anschlussmöglichkeiten: 

 

 

Soweit ein Keller errichtet wird, soll die Installation des Steuergerätes sowie des 

Absaugventils im Keller erfolgen. 

 

- bessere Kontrolle auf Undichtigkeit, Defekte und Verstopfungen. 

 

Anschlussnehmer kann somit schnell auf etwaige Störungen reagieren und 

Schmutzwasseraustritte vermeiden. 

 

Installation: 

 

 

– Kellerinstallation mit Fertigschacht unter Kellerboden-Niveau 

 

(Schacht-Größe innen 100x100x100 cm  installierte Einlässe:  Ø150 mm mittig) 

 

 

In diesem Schacht werden die vom Haus kommenden Abwässer ins Vakuumsystem 

eingeführt. 

 

Putzstück zur Reinigung ist eingebaut. Steuergerät und Ventil werden im Keller 

installiert. 

 

Vorteil: 

 

Durch großzügige Bemessung z.B. Rohr mit 150 mm Durchmesser und 

entsprechender Länge ist es möglich  den notwendigen Stauraum im Falle eines 

Vakuumausfalls oder einer Verstopfung auch ohne zusätzlichen Reserveschacht zu 

erreichen. 

 

Soll ein WC im Keller installiert werden,  ist dies ohne Probleme und  weitere 

Pumpen  möglich. Auch Wasser von Waschmaschine, Dusche usw. kann ohne Pumpe 

eingeleitet werden. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Bild von Schacht mit Installation: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 



- Kellerinstallation ohne Schacht (keine Verrohrung unter Kellerboden) 

 

Abwasser wird in Verbindung mit Putzstück knapp über Kellerboden erfasst. Hier ist 

allerdings die Installation eines WC problematisch (Pumpe mit Zerkleinerung) und 

auch Abwasser von Duschen muss über Pumpe auf Einlaufhöhe gefördert werden. 

 

Waschmaschinenabwasser kann u. U. durch Höherstellung des Geräts auch ohne 

zusätzliche Pumpe realisiert werden.   

 

Ausreichend Stauraum ist allerdings in der Regel nur durch die Installation eines 

Reserveschachts herzustellen. 

 

Vorteil:  ebenfalls gute Überwachung der Anlage, keine Teile unterhalb der 

Bodenplatte (Grundwasserproblematik ) 

 

Bild: Installation ohne Schacht  / Reserveschacht 
 

 
 

 

 

 

 



Installation im Außenbereich (wenn kein Keller errichtet wird) 

 

 

Befahrbarer Schacht aus Betonfertigteilen bzw. Fertigschacht ,bedingt 

befahrbar 

 

 

  

Installation von Steuergerät, Absaugventil und Putzstück im Schacht. Einlauftiefe von 

Haus her kommend ca. 1,20m unter Oberfläche. 

 

 

Vorteil: 

 

Durch großzügige Bemessung des Ablaufrohres zu Schacht  z.B. 150 mm 

Durchmesser wird bei entsprechendes Länge, der notwendige Stauraum im Falle 

eines Vakuumausfalls oder einer Verstopfung auch ohne zusätzlichen Reserveschacht 

erreicht. 

 

Nachteil: 

 

Kontrolle auf Funktion und Dichtheit 

 

 

 

Im Neubaugebiet „südl. Ortsrand Eggelstetten“ sind befahrbare Außenschächte 

bereits installiert. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilder Außenschächte 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Grundsätzliches: 

 

Belüftung der Abwasserinstallation im Haus ausreichend auslegen, um das 

Leersaugen der Siphon zu vermeiden. 

 

Stauraum für Abwasser: 

 

Für den Fall des Ausfalls des Vakuumnetzes ist ausreichend Stauraum für Abwasser 

einzuplanen. 

 

Dimensionierung:  pro Person min. 100 l Reservestauraum  entspricht Norm im Falle 

eines  8 Std. Systemausfalls. 

 

Abwasserleitungen bei Planung Richtung Kanalanschluss vorsehen 

 

Eigentumsverhältnisse: 

 

Gemeinde bis einschließlich dem Inspektionsrohr am Rand des Baugrundstücks 

danach Grundstücksbesitzer. 

 

Für Störungen, Defekte usw. nach Inspektionsrohr ist Grundstücksbesitzer zuständig. 

 

Defekte Steuergeräte und Ventile werden durch Gemeinde im Tausch ersetzt. 

 

Bei Verstopfung ab Inspektionsrohr ist Grundstücksbesitzer zuständig. Gemeinde 

unterstützt nach Möglichkeit. 

 

Reparaturen am System  werden durch die Gemeinde ausgeführt. 

 

Betretungsrecht für Gemeindemitarbeiter, um das Vakuumnetz kontrollieren zu 

können 

 

Schächte und Inspektionsrohre müssen zugänglich gehalten werden. 

 

Absaugventil und Steuergerät müssen regelmäßig auf Funktion und Dichtheit 

überprüft werden. 

(Außenschächte!!!) 

 

Undichtigkeit oder Fehlfunktion ist unverzüglich der Gemeinde zu melden. 

 

Amann Leonhard,  Tel. 0151 40 37 43 23 oder 24 Std. Bereitschaft 0171 27 17 861 

 

Im eigenen Interesse: vermeiden Sie den Eintrag von Fremdkörpern (z. B. 

Einhängekörbchen für WC-Steine, Feuchttücher, …...) ins System.  Alles muss durch 

ein Rohr mit 5 cm Durchmesser. 



Anschaffungskosten:  (ca. /  Stand 01/2017, ohne MwSt) 

 

Steuergerät/ Absaugeventil    ca. 1.000 € 

 

 

Schacht unter Bodenplatte      erfolgt durch Baufirma 

 

 

Betonaußenschacht mit Steuergerät und Ventil ca. 2.000 € (ohne Montage) 

 

 

Reserveschacht für Stauraum    erfolgt durch Baufirma 

 

 

 

 

Installation und sonstige Teile nach Bedarf 
 



                
Telefon: 0906-204311-0 
Telefax: 0906-204311-99 

  Email: info@dslmobil.de 
Internet: www.dslmobil.de 

 

 

Es gelten die Vertrags- und allgemeinen Geschäftsbedingungen der DSLmobil GmbH 
 
DSLmobil GmbH Geschäftsführer: Matthias Korber Kontaktdaten: Sparkasse Neuburg-Rain 
Bgm.-Müller-Str. 4 Registergericht Augsburg  Tel.: 0906-204311-0 IBAN: DE15721520700005586037 
86663 Asbach- HRB 25548  Fax: 0906-204311-99 SWIFT/BIC: BYLADEM1NEB  
Bäumenheim USt-ID-Nr.: DE27393185                    Email: info@dslmobil.de Kto: 5586037  BLZ: 72152070 

 

 
 
Infoblatt – Breitbandanschluss für Ihr neu erworbenes Grundstück 
 
 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Baugrundstücks!  
 
Als regionaler Internet-Service-Provider vor Ort freuen wir uns Ihnen mitteilen zu können, 
dass Ihr Grundstück im Rahmen der Erschließungsarbeiten bereits mit der mordernsten 
Form des Telekommunikationsanschlusses - einer Glasfaser-Grunderschließung 
ausgestattet wurde. 
Ein Glasfaseranschluss stellt die Basis für einen zukunftsfähigen Telefon- und 
Internetanschluss dar. 
 
Um diesen Anschluss nutzen zu können (umgehend oder auch erst später), ist es wichtig, bei 
Ihren Erschließungsarbeiten das Glasfaserleerrohr bis ins Gebäude zu verlängern. 
Das Glasfaser-Leerrohr dazu endet bereits an Ihrem Grundstück.  
 
Damit unnötige Kosten vermieden werden, sollte das Rohr unbedingt während der Bauphase 
auf Ihrem Grundstück mitverlegt und ins Gebäude eingebracht werden. 
 
Um die genaue Lage, notwendiges Material und die Anschlussarbeiten abzustimmen, bitten 
wir Sie mit uns in Kontakt zu treten. 
 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter 0906-2043110 zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
DSLmobil GmbH 
Kundenservice 

mailto:info@dslmobil.de
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